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STERßEH/LFE

G/öt es e/ne
Pfl/c/it zu
/eben

Dr. />/z/7 Rw7o//" Gigg,
/zrot. i^arrer wn7
GescAT/te/wArer
von Gxz't

Herr Gigg, Gze »in7 Vizepräsident zzn7 GescA7/A-
/zTzrer o'er Exit. Aw» Jem Gesc/zö/z'.sfrenefe geAt
Aervor, 7a»» »icA 7ie MzïgA'ee/erzoA/en von JaAr zu
/aAr verdoppe/t AaAen. JVie At 7ie»e Organisation
ent»tanden, und we/cAe» »z'nd die Gründe /ür dz'e»e

rasante EniwickAmg?

Der Grundstein für Exit wurde vor mehr als 50
Jahren in England gelegt. Träger war lange Zeit
ein kleiner Kreis von Lords und anderen «Nota-
bien». Erst als ein Mitglied dieser Vereinigimg
unter dem Titel «Wie man in Würde stirbt» eine
Anleitung zum Freitod herausgegeben hatte,
wurde daraus ein eigentlicher Verein. In Anleh-
nung an diese Organisation wurden 1982 in der
Schweiz die ersten zwei Exit-Organisationen ge-
gründet, eine im Welschland und eine in Zürich.
Weil wir keine Löhne auszahlen mussten - ich
leistete und leiste die Arbeit damals wie heute eh-
renamtlich - waren grosse Werbekampagnen
durch Selbstfinanzierung möglich. Dadurch ging
es schnell aufwärts, letztlich allerdings nur, weil
unsere Ziele einem echten Bedürfnis entspre-
chen.

Geit der Gründung von .Exit Aat »icA einiges geian,
und inzwiscAen Az'eien azzcA andere 7n»titutionen
EaZientenvezyizgwngen an. (To seAen Gz'e den t/n-
ierscAz'ed zwiscAen PatientenVerfügungen von Exit
und denjenigen anderer /nsrirwZionen?

Der Unterschied hegt weniger bei der Patienten-
Verfügung als bei der ganzen Organisation. Wir
gewähren als einzige Freitodhilfe, und da hegt
der Hauptgrund, warum wir immer wieder ange-
griffen werden.
Während sich die Dienstleistung bei andern Or-
ganisationen mit dem Verschicken der Patien-
tenverfügung erschöpft, legen wir grossen Wert
auf die Beratung und Begleitung unserer Mitghe-
der. Wir haben von jedem Mitglied eine Kopie
seiner Originalverfügung. Wenn im Spital ein
solches Dokument fehlt, wird unsere Kopie per
Telefax übermittelt. Zudem erheben wir einen

jährlichen Mitgliederbeitrag von 25 Franken,
während andere Patientenverfügungen gegen ein
einmaliges Entgelt von ein paar Franken oder so-

gar gratis abgegeben werden.
Der Inhalt unserer Patientenverfügung unter-
scheidet sich von anderen vor allem in zwei we-
senthchen Punkten: Erstens ist bei uns das Re-
animationsverbot nicht ausgeklammert. (Man
weiss, dass vor allem in kleinen Spitälern noch
immer allgemein reanimiert wird!) Zweitens ist
bei uns ein Passus über Senilität enthalten. Dieser
lautet: «Sollte ich senil sein, das heisst meine
nächsten Angehörigen nicht mehr erkennen,
dann wünsche ich so und so...»

Zst da» nicAt etwa» Aar/ybrmuA'ert? 07er kann man
einzelne Punkte au» 7er Fxii-Paizentenver/wgung
VreicAen?

Ja, das kann man. Das Vorgehen ist so: Das Mit-
ghed erhält ein Formular, auf dem es seine Be-
dürfnisse frei formulieren, aber auch einzelne
Punkte unseres Vorschlags übernehmen und er-
gänzen oder den abgedruckten Text ganz über-
nehmen kann. Dabei erstaunt es aber, dass gera-
de der Passus mit der Senilität von den meisten
übernommen wird. Wahrscheinlich, weil sie
schon abschreckende Beispiele gesehen haben.

7 A»cAr<?cke«7 »ind die»e Bez'»pie/e vie/iezcAifür die
7ngeAörigen, die nz'cAt meAr erkannt wer7en. 7 Aer

Ai e» nicAt »cAwzerz'g; mit Gz'cAerAeü /e»tzu»te//en,
wa» im Betrogenen »e/A»t vorgeAt, aucA wenn er/ur
7u»»en»teAende vo'/A'g verwirrt »/zrzcAt?

Das ist vollkommen richtig. Man weiss bis heute
nicht, was in solchen Menschen vorgeht. Aber



STERBEH/LFE

wir dürfen ja nur über uns selbst verfügen, und
das trifft genau unseren Grundsatz: «Jeder
Mensch besitzt das Recht auf Selbstbestim-

mung». Ich persönlich will nicht mehr leben,
wenn mein Gehirn einmal so gut wie aufgelöst
sein sollte, auch wenn mein Körper noch soweit
gesund ist, dass ich noch essen und trinken mag,
aber nur noch verwirrt sprechen kann. Es gibt
zahllose gesunde Menschen auf dieser Welt.
Einem von diesen will ich dann «Platz machen».
Natürlich glaube ich auch, dass senile Menschen
Freude zeigen können. Aber genau diese Freude
mag ich mir dann nicht mehr gönnen. Denn, das

ist unser zweiter Grundsatz: «Es gibt keine
Pflicht zu leben». Alle Lebewesen, auch die
Pflanzen und Tiere, setzen alles daran, um am
Leben zu bleiben. Man glaubt nicht, wie gerne -
allgemein gesprochen - der Mensch lebt und was
es heisst, einsehen zu müssen, dass der Zeitpunkt
gekommen ist, wo das Leben nicht mehr lebens-
wert ist. Aber wenn der Lebenswille einmal ver-
braucht ist, finde ich es frivol, dass Pfarrer fähig
sind, ans Bett des Schwerkranken zu treten und
zu sagen: «Du willst zwar nicht mehr leben, aber
Du musst.» Woher nehmen sie das Recht zu sol-
chem Befehl?

JFe/che Mz'Zg/ieder werden von ihnen besuchi?

Ich gehe zu jenen, die mir melden, dass sie nicht
mehr leben können oder zu grosse Angst vor der
Zukunft haben. Vorher muss ich aber wissen, in-
wiefern diese Menschen vorbereitet sind und ob
sie bereits im Besitz unserer Freitod-Broschüre
sind. Nur nebenbei: Von unseren 45 000 Mitglie-
dem haben nur 10 000 unsere «Anleitungen zum
Freitod» bezogen.

These Broschüre bekommt mon a/s MiZg/z'ed a/so
nichz automatisch?

Nein, absolut nicht. Frühestens nach drei Mona-
ten kann man sie beziehen, sofern man eine Be-
stätigung ausfüllt, dass man in den vergangenen
zwei Jahren nicht wegen Depressionen in psych-
iatrischer oder psychologischer Behandlung war.

in den mezhzznzsc/z ct/zzschezz Rzc/zt/znzen der
Sc/zwetzerischen Akademie wurde kürz/ich der
Passus über die Patiezzteuve/yügurzg geändert.

26

Das geschah eindeutig wegen Exit, und zwar
zweier juristischer Gutachten wegen. Das eine,
von Professor Max Keller von der Universität
Zürich, haben wir selber eingeholt, das andere
hat die medizinische Akademie bestellt. Beide
kamen zum gleichen Schluss: Für Ärzte und
Pflegepersonal sind die Patientenverfügungen
verbindlich. Hingegen ist unser Vertretungsrecht
gegenüber Ärzten und Behörden nach wie vor ein
Streitpunkt. Für den Fall, dass ein Arzt einem
Punkt der Patientenverfügung zuwiderhandeln
würde, respektive diese Verfügung missachtet,
haben wir 200 000 Franken auf der Seite, so dass

wir einen allfälligen Prozess bis vor Bundesge-
rieht weiterziehen könnten.

Iras' versZehen Sic zu diesem Zusammezz/zazzg nnZer
«zuwz'der/zaude/n»

Wenn beispielsweise ein Patient voller Metasta-
sen ist und in seiner Verfügung erklärt hat, dass er
in dieser Situation nicht künstlich am Leben er-
halten werden will, dann aber trotzdem reani-
miert wird.

£h/sprz'c/zZ dies dem geänderte« Passus in den
Ric/zi/inien der medizinischen Akademie, wo es
/zez'ssZ: « JFenn der PaZienZ in einer/rü/zeren sc/zrz/Z-
/ic/zen Frk/ärung au/"jede künsZ/ic/ze Lebensver-
/ängerung verzic/zZeZ /zaZ, isZ es die Azz/gabe des

ArzZes, genau abzuk/ären, ob die von den ge/Zenden
Pic/zZ/inien ge/orderZen ForausseZzungen medz'zi-
nz'sc/z gegeben sind. FrsZ wenn diese FbrausseZ-

zungen zwez/e/ios er/u//z sind, so// der ArzZ dem in
der Frk/ärung bekundeZen JFi//en des PaZienZen

/o/gen, es sei denn, besZimmZe UmsZände /z'essen

darau/" sc/z/iessen, die Frk/ärung enZspreche nic/zZ

mehr dem wirk/ic/zen PFzY/en des PaZienZen.»

Ja, aber man muss berücksichtigen, dass diese
Richtlinien der medizinischen Akademie keine
Rechtskraft haben, sondern sogenannte Stan-
desregeln sind. Rechtskräftig wird etwas - und
das gilt auch für ein Gutachten über uns - erst
durch einen Prozess respektive einen Bundesge-
richtsentscheid.

Sie machen Frez'Zod-Beg/ez'Zung. JPbher ho/en Sie
die Kra/Z /ür diese TaZigkez'Z?
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Für mich gehört der Tod zum Leben. Er ist kein
Feind, sondern die Pforte in eine andere Welt.
Ich finde es geradezu schizoid, wie wir Christen
uns an das diesseitige Leben krallen. Es erfüllt
mich aber mit Freude, dass sich etwa vier von
fünf Personen, mit denen ich über einen ge-
wünschten Freitod spreche, für das Leben ent-
scheiden, nachdem sie von Exit eine eindeutige
Alternative zu ihrem leidvollen Zustand aufge-
zeigt bekamen. Jetzt ist ihr Ausharren eigene
Entscheidung und nicht bitteres Fatum (Schick-
sal). Ich muss hinzufügen, dass ich bei einer Frei-
tod-Begleitung mehr Kraft erhalte, als dass ich
gebe. Denn ich erweise damit einem Menschen
einen entscheidenden Liebesdienst.

//übe« .Sie nocb nie er/ebf, da.«' es jemand bereut
but, «acbiiem er die Medz/camenfe genommen bat?
Bis er einscb/ä/t, e/awert esja nocb/ün/lbis zebn Mi-
nuten. Konnte man in einem so/eben Fa// nocb et-

was rückgängig machen?

Nein, das ist noch nie passiert, glücklicherweise,
denn rückgängig machen könnte man die Ein-
nähme schwerlich. Es ist mir aber sehr wichtig,
dass der betreffende Mensch dann stirbt, wenn er
die Stunde für sich gekommen sieht, keine zu
früh, aber auch keine zu spät. Aus diesem Grund
stelle ich jedes Mal die Frage, ob der Betreffende
absolut gewiss sei, dass er heute sterben wolle.
Die Antwort und der genaue Zeitpunkt wird auf
einem Formular festgehalten, von dem auch eine
Kopie an die Polizei geht. Ich bin jedes Mal ge-
fasst, dass mir der Betroffene antwortet, er
möchte aus irgendeinem Grund - vielleicht hat er
einen Brief von einem heben Menschen bekom-
men, der ihn nochmals sehen möchte - heute
noch nicht sterben wolle.

.Sie beg/ehen a&o Mensche« in den Freitod und
b/eiben bei ibm, bis der Fod eingetreten ist?

Ja, das versprechen wir unseren Mitgliedern. Wir
unterstützen die Angehörigen beim Verabreichen
der Medikamente, aber auch bei den Gesprächen
mit der Polizei, dem Bezirksanwalt und dem
Amtsarzt. Für Alleinstehende ist unsere Beglei-
tung zudem eine grosse Beruhigung, denn alle
Polizeikorps der Schweiz haben die Weisung,

Aktive Sterbehilfe - passive Sterbehilfe

Die Sterbehilfe betrifft den /m Sterben //e-

senden Menseben. Ein Sterbender ist ein
Kranker oder Verletzter, bei dem der Arzt
aufgrund einer Reihe klinischer Zeichen zur
Überzeugung kommt, dass die Krankheit ir-
reversibel oder die traumatische Schädigung
infaust verläuft und der Tod in kurzer Zeit
eintreten wird. In solchen Fällen kann der
Arzt auf weitere, technisch eventuell noch
mögliche Massnahmen verzichten.
Die ärztliche Hilfe endet beim Fbtf/v'ff des 7o-
des, dessen Definition in den « Richtlinien für
die Definition und die Diagnose des Todes»
der Schweiz. Akademie der medizinischen
Wissenschaften (1969) festgelegt ist.

D/e Sfenbeb/'/fe um/assf d/'e akf/Ve Sferbeb/Vfe
(oder Sferbe/?acbb/7fe) and d/'e pass/Ve Sfer-
beb/'/fe. A//erd/bgrs /sf d/'ese Lbferscbe/dunp
/>7 e/aze/aen FaV/sn n/cbf /e/cbf zu freFen.

Die aktive Sterbehilfe
Die a/d/Ve Sferbeb/'/fe ist die gezielte Lebens-
Verkürzung durch Tötung des Sterbenden.
Sie besteht in künstlichen Eingriffen in die
restlichen Lebensvorgänge, um das Eintreten
des Todes zu beschleunigen. Aktive Sterbe-
hilfe ist nach dem Schweizerischen Strafge-
setzbuch strafbare vorsätzliche Tötung (StGB
Art. 111 bis 11 3, Adnex). Sie bleibt gemäss
StGB Art. 114 strafbar, selbst wenn sie auf
Verlangen des Patienten erfolgt.

Die passive Sterbehilfe
Die pass/Ve Sferbeb/'/fe ist der Verzicht auf le-
bensverlängernde Massnahmen beim Tod-
kranken. Sie umfasst die Unterlassung oder
das Nichtfortsetzen von Medikationen sowie
von technischen Massnahmen, zum Beispiel
Beatmung, Sauerstoffzufuhr, Bluttransfu-
sionen, Hämodialyse, künstliche Ernährung.
Ärztlich ist der Verzicht auf eine Therapie
bzw. die Beschränkung auf eine Linderung
von Beschwerden begründet, wenn ein Hin-
ausschieben des Todes für den Sterbenden
eine nicht zumutbare Verlängerung des Lei-
dens bedeutet und das Grundleiden mit in-
fauster Prognose einen irreversiblen Verlauf
angenommen hat.
Aus dem /Commenta/' zu den «/?/cbf//n/en ft/r d/e
Sferbeb/'/fe», i/erö/fenf/icbf /'n: «Med/z/'n/scb-efb/-
sebe /7/cbf//n/en der Scbwe/zer/scben Akademie
der med/z/'n/seben Hdssenscbaffen»
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dass jeder Komatöse unverzüglich in das nächste
Spital gebracht werden muss.

Kann Jarc/z die grosse Ferbrez/ang von FjczÏ «zc/z/

ein sozialer Drwc/c e«A/e/zen, der die Mensc/zen

zwingt, Fxzï-Mz/g/zeii zw werden? Den« so//ie man
a«/zez7Z>ar krank oder p/lege/zer/wr/hg werden,
mziss/e man a/s Me/zi-Miig/ied 7a ein sc/z/ec/zies

Gewissen /zake«/ Mz'i anderen JForle«: Kann es

nic/zt soweit komme«, dass man £xz't vie/ e/zer aas
fingst, dass man /ür die anderen eine Zamatang
werden könnte, a/s aas eigener t/Zzerzeagang Zzei-

tritt?

Der soziale Sinn in der heutigen Welt ist nicht so
hoch entwickelt. Ich glaube nicht, dass sich die
Menschen in dieser Hinsicht beeinflussen lassen.
Wenn sie wirklich in jedem Zustand weiterleben
wollen, wie immer ihr Geist auch dran ist, werden
sie das schon tun. Und selbst, wenn jetzt 45 000 -
also alle Exit-Mitglieder - sagen würden, dass sie
im Falle von Senilität sterben möchten, so ist das

wahrhaftig ein winziger Teil der Schweizer Be-

völkerung.

T/zer a//ei« sc/zo«, dass Kxz't dze Genz/ita't z« diesem

negative« Ginne t/zematisiert, kann doc/z den Ge-

danken /zervorrw/e«, dass es nic/zt me/zr zamat/zar
ist, wenn jemand Zzeis/zz'e/sweise seine Ange/zörzge«
nic/zt me/zr erkennt.

Das ist richtig, aber man soh sich diese Gedanken
ruhig machen. Und je nachdem, zu welchem
Schluss man kommt, kann man entscheiden. Ich
sage ja nicht, dass man sich in diesem Zustand
nicht mehr pflegen lassen darf - dass man sich
dies aber immerhin überlegt, erachte ich als
höchst wünschenswert und notwendig.

Mwssten sz'c/z c/emzw/b/ge nic/zt a//e ein Gewissen

mac/ze«, die sic/z bei Geni/ität p/Zege« /assen?

Wenn man sich überlegt, ob man das Recht hat,
sich in diesem Zustand pflegen zu lassen, und
dann zu einem Ja kommt - weshalb soll man
dann ein schlechtes Gewissen haben? Ich per-
sönlich könnte den Punkt mit der Senilität theo-
retisch ruhig streichen, denn ich weiss, dass mich
meine Frau bereitwillig pflegen würde. Aber ich
will so nicht weitervegetieren. Warum soll man
98

dieses Problem nicht einmal besprechen? Weiss

man denn, was es für den Partner heissen würde,
einen Alzheimer-Patienten jahrelang zu pflegen?
Auf jeden Fall bin ich dafür, dass man die Angst
vor diesem Problem überwindet. Das ist ja auch
ein Ziel unserer Inserate. Sie sollen Krankheit
und Tod, die so gerne verdrängt werden, zu einem
Gesprächsthema machen.

Gesten Dank/izr 77zre Azcy/a/zrange«, //err Gzgg.

/nterview.'
Tvonne 7zir/er,

Franz Kz7c/z/zerr

Patientenverfügungen
sind erhältlich bei
— Caritas Schweiz, Löwenstrasse 3, Post-

fach, 6002 Luzern
— EXIT, Vereinigung für humanes Sterben,

Breidensteinstrasse 1 6, 2540 Grenchen
— Glarner Patientenverfügung, Sekretariat

der Evang.-ref. Landeskirche, Wiese 7,
8750 Glarus

— Institut für Erwachsenenbildung der
evangelisch-reformierten Landeskirche
des Kantons Zürich, Hirschengraben 7,
8001 Zürich

— Medizinische Gesellschaft Basel, Leon-
hardsgraben 51, 4051 Basel

— Radio DRS, Schwarztorstrasse 21, Post-
fach, 3000 Bern 14

— Schweiz. Patientenorganisation, Zährin-
gerstrasse 32, Postfach 850, 8025 Zürich


	Sterbehilfe : gibt es eine Pflicht zu leben?

